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In der Gesetzgebungsroutine spielen die Massenmedien zu-
meist kaum eine Rolle. Gelegentlich finden jedoch struk-
turelle Konflikte ihren sozialen Austragungsort im Bereich
des Strafrechts. Benachteiligte Gruppen fordern dann die
tatbestandliche Neudefinition der allgemeinverbindlichen
moralisch-juristischen Bewertung eines Sachverhalts wie
etwa des nichtmedizinischen Konsums bewußtseinsverän-
dernder Drogen oder der Abtreibung. Die öffentliche Aus-
einandersetzung um eine Strafrechtsnorm ist dann zu einem
Gutteil symbolisch, d. h. sie repräsentiert wesentlich um-
fassendere und tiefergehende soziale Konflikte. Anläßlich
solcher symbolischer Konflikte um die Neudefinition der
,,moralischen Grenzen" eines sozialen Systems wächst das
Interesse der Medien an legislativen Fragen wie auch das
reziproke Interesse der Normproduzenten an der (Beein-
flussung der) Berichterstattung der Massenmedien. Die fol-
genden Bemerkungen sollen am Beispiel der Drogengesetz-
gebung in der Bundesrepublik Deutschland aufzeigen, wie
symbolische Strafgesetzgebung unter den Bedingungen einer
aktiven Verwaltung eingebettet ist in eine konzertierte
Aktion des politisch-administrativen Systems zur Beein-
flussung der öffentlichen Meinung.r
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Die Ausgangslage: Seit 1968/69 hatte die von der Regie-
rung verfolgte Prohibitionspolitik in bezug auf die ,,wei-
chen" Drogen zusehends an Boden verloren. Zur schnellen'Verbreitung 

des Haschischkonsums unter Studenten und
Schi.iLlern gesellte sich der delegitimierende Einfluß zahlrei-
cher Journalisten in Presse und Rundfunk, die offensiv für
eine Entkriminalisierung des Haschischkonsums eintraten.
Auf dem Taschenbuchmarkt setzten sich mehrere Publika
tionen sehr kritisch mit der Regierungspolitik auseinan-
der. Ftir die Politiker aller Parteien stellte sich damit die
Aufgabe, diese publizistischen Positionen zv,,destabilisie-
ren" und einem tJmschwung in der moralischen Bewertung
des Haschischkonsums und damit einem Legitimationsver-
lust der eigenen Politik vorzubeugbn.

Die Strategien: Zunächst galt es, in öffentlich sichtbarer
Form die bestehende, aber vielfach unterlaufene Rechts-
norm in ihrem Gültigkeitsanspruch symbolisch zu bekräfti-
gen. Diesem Ziel diente die dramatiscl?e Verscfuirfung der-strafandrohungen 

des Opiumgesetze t.2 Zu, Legitimaiion
dieser weitgehend symbolischen Zwecken verpflichteten
Handlung bedurfte es jedoch noch der Verankerung eines
Bewußtseins von der Gefährlichkeit der Hanfdrogen in der
öf€entlichen Meinung. Das Ziel der Einflußnahme auf die
öffentliche Meinung kann in verschiedener Form über die
Massenmedien erreicht werden. So verbreitete die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung in Millionenauflage
Broschüren über die Gefahren des Haschischrauchens. In un.
zähligen Beiträgen und Annoncen in Tages- und Schtilerzei-
tungen, Jugendzeitschriften, Filmen und Wochenschaubei-
trägen warnte das Gesundheitsministerium vor körperlichem
und geistigem Verfall durch Haschischgenuß. Immer wieder
war die Rede von jenem offenbar unkontrollierbaren ,,tlm-
steigeeffekt", der aus neugierigen Haschern tote Fixer ma-
chen sollte.

Die Landesregierungen zogen mit umfangreichen Aufkki-
rungsprograrnrnen mit. In Broschtiren wurden regelmäßig die
Strafandrohungen des neuen Drogengesetzes dargestellt,
gefolgt von abschreckenden Einzeltexten wie dem Brief
einer Mutter an ihr drogenabhängiges Kind und ähnlich
strukturierten Geschichten.r Die Strategien offener EinflulS-
nahme finden ihre Grenzenjedoch dort, wo die Regierung
ftir die Adressaten dir Information wenig glaubwürdig ist.
Gerade gegenüber der jugendlichen Protestkultur bewirkten
die administrativen Bemühungen daher oft genau das Gegen-
teil dessen, was sie erreichen sollten. Das Auftreten der Ge-
sundheitsministerin in einerFernsehdiskussion über das
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Haschischverbot hatte etwa zur Folge, daß sich nach der
Sendung ein großer Teil des vorher neutralen jugendlichen
Publikums gegen die offizielle Politik aussprach.*

In dieser Situation empfiehlt sich für die Regierung eine
Hinwendung zu Strategien uerdeckter Einflul3nahme. Tat-
sächlich begann sie in der Folgezeit damit, in gezielten Ak-
tionen die Rauschrnittelberichterstattung der Tages- und
Wochenzeitungen auf eine für den Leser unerkennbare Weise
zu beeinflussen. Das Gesundheitsministerium bot allen Re-
gional- und Heimatzeitungen den kostenlosen Abdruck
druckfertig vorbereiteter Anti-Haschisch-Artikel an, in denen
dargelegt wurde, daß das Haschischrauchen nach neuesten
wissensihaftlichen Erkenntnissen genetische und Hirnschä-
digungen zur Folge habe.

Von diesen Artikeln, deren wissenschaftliche Grundlage mehr als
fragwürdig war, verbreitete das Ministerium auf diese Weise über zwei
Millionen Exemplare, ohne daß sich die öffentlichkeit des Absenders
und des Hintergrundes dieser ,,Nachricht" bewulSt werden konnte.S

Das politisch.administrative System kann die Wirksamkeit
derartiger meinungsbildender Maßnahmen wesentlich ver-
stärken, wenn es sich zur öffentlichen Begründung seiner
Politik - etwa in Reden vor dem Bundestagsplenum - wie-
derum auf die Berichterstattung der Presse beruft. Wie die-
ser politisc h-publizistisc he,, Verstörkerkreislauf" funktio-
niert, wird an einem anderen Beispiel deutlich. Zu Beginn
der Anti-Haschisch-Kampagne um 1 97 0 zählten die offiziel-
len Statistiken ganze 523 Opiatsüchtige in der Bundesrepu-
blik; die sich zudem entgegen den Implikationen der offi-
ziellen ,,Aufklärungsarbeit" nicht aus der Hascherszene, son-
dern hauptsächlich aus den Kreisen der Arzteschaft rekru-
tierten. Um dem Mangel an ,,halten Fakten" zum Beweis
der Umsteigehypothese abzuhelfen, griffen Regierung und
Op-position die.ebenso unspezifische wie beliebige,,Prognose"
auf, daß in absehbarer Zeit mit über 60.000 jugändlichän
Frührentnern durch Drogenkonsum zu rechnen sei. Durch
die offiziöse Verwendung glaubhaft gemacht, wurde die
Zahl von 60.000 Frührentnern in den Medien verbreitet.
Schließlich gelangte sie in die Fachliteratur, in Polizeibro-
schüren und selbst in allgemeinere wissenschaftliche Litera-
tur über Rauschdrogen.

Im parlamentarischen Prozeß dienten die ,,Frührentner" als Argument
der Beftirworter einer drastischen strafverschärfung, die jetzt auf
,rdie Presse" oder ,,die Medien" verweisen konnten: ,rDie Folgen,
meine Damen und Herren, sind vprheerend. Die Presse berichtit dar-
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über. Aus jungen Menschen werden hoNwangige, ausgebrannte Irr'
lichter, die nie eine Revolutuion machen werden. 60.000 Jungrent-
ner gibt es scho^n, . . . im nächsten Jahr werden es vielleicht schon
120.000 sein."b Als sich Jahre später tatsächlich eine ökonomik
organisierter Heroinkriminalität entwickelte, konnten die 60.000
Invaliden noch einmal zur Legitimation der Regierungspolitik heran-
gezogen werden, schien es doch nun wahrscheinlich, daß zumindest

,",itt ri.ttigen Jahren , , . jene 60.000 Drogeninvaliden tatsächlich vor-
handen sind, von denen bereits jetzt häufig gesprochen wird."'

Der Erfolg; Es soll nicht auf die gesamte Kampagne gegen
den Konsum und die Konsumenten von Haschisch eingegan-
gen werden. Es muß an dieser Stelle der Hinweis auf den
ungeheuren Umfang der Kampagne genügen. Die Aufklä-
rungsaktionen umfaßten die Schulung von Pädagogen eben-
so wie die direkte verdeckte Beeinflussung Lz-L+iähriger
Kinder durch Bilderbücher, Filme etc.; sie wurden von Bund
Ländern und Gemeinden getragen und kosteten allein auf
dem engen Sektor der Offentlichkeitsarbeit 10 bis 20 Mil-
lionen DM. Der Erfolg derartiger Kampagnen läßt sich mit
den Kriterien der Vereinheitlichung der aeröffentlichten
Meinung (Konsonanz der Medieninhalte), der Intensität und
Dauer der massenmedialen Beschtiftigung mit dem Drogen-
thema (Kumulation) und der Veränderung der demoskop:s^ch
meßbaren öffentlichen Meinung (Meinungsklima) erfassen.ö
Nach allen drei Kriterien war die Kampagne erfolgreich:
während in anderen Staaten Entkriminalisierungsprozesse
eingeleitet wurden, fand sich schon 1973 keine Rundfunk-
station, keine Agentur und keine Zeitungsredaktion mehr,
die sich für eine Liberalisierung der Drogengesetzte einsetzte.
Selbst die frtiheren Vorreiter einer Entkriminalisierung über-
nahmen nun die ministeriell vorgefertigten Artikel.

Anträge auf Indizierung der regierungskritischen Taschenbücher nach
dem Gesetz über jugendgefährdende Schriften scheiterten zwar am
Wissenschaftsvorbehalt des Grundgesetzes. Informelle Einflußnahme
auf den Börsenverein des Deutschen Buchhandels und den Deutschen
Presserat erbrachte auch keinen unmittelbaren Erfolg. Schließlich
verzichteten die Verleger jedoch zumindest auf die Neuauflage der
mißliebigen Schriften.v Als schließlich im August 1974 die Wochen-
zeitschrift, die noch 1970 das enfant terrible der Haschischdiskussion
gespielt hatte, einen der amtlich vorgefertigten Artikel herausbrachte,
war die Einstimmigkeit der Medienlandschaft in der Drogenfrage er-
reicht.10

Die Stigmatisierung der Drogenkonsumenten führte in der
Bevölkerung zu starken Distanzierungsreaktionen.-In einer
Flut von Briefen an das Gesundheitsministerium forderten
Bürger die Einrichtung von Arbeitslagern und/oder ,,Eutha-
nasieprogramme" für Drogenkonsumenten. Gleichzeitig ging
die Zahl, der Probierwilligen in der Schülerpopulation kon-
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tinuierlich zurück.1 I - Die drohende gesellschaftliche Ak-
zeptierung des' Haschischkonsums als einer soziokulturellen
Innovatien war damit - nicht zuletzt dank der Kampagne
der Instanzen sozialer Kontrolle - zumindest vorläufig und
für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland abgewehrt
worden.
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auf die öffentliche Meinung in Deutschland und den Niederlanden die
Dissertation des Verfassers über die Genese der Betäubungsmittelge-
setze in der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden: Recht
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